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Nach Prüfung Ihrer Anfrage kann ich Ihnen mitteilen, dass die in unserem Hause zu-
ständige Fachstelle mir folgende Auskünfte erteilt bzw. Unterlagen vorgelegt hat: 
 
Zu Ihrer Frage 1: 
Unserer Behörde liegt das von Ihnen erbetene Protokoll vor. Dieses erhalten Sie anbei. 
Die personenbezogenen Daten wurden hierbei geschwärzt (vgl. § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
i. V. m. S. 2 LTranspG). 
 
Zu Ihrer Frage 2: 
Bauliche Maßnahmen auf den Teichgrundstücken waren seinerzeit nicht Bestandteil 
der Antragstellung. Die Dokumentation in unserer Akte endet zudem im Jahr 1979. 
 
Für diese Entscheidung ergeht nach § 24 Abs. 1 Satz 1 LTranspG ein gebühren- und 
auslagenpflichtiger Kostenbescheid. 
 
 
Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch  
 
bei der  

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 
Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz 

oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz 
 

• schriftlich, 
• in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes,  
• schriftformersetzend nach § 3 a Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

und  
§ 9 a Abs. 5 des Onlinezugangsgesetzes oder 

• zur Niederschrift erhoben werden. 
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